
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 30 (1914)

Heft: 49

Artikel: Abschreibungen auf Maschinen, Werkzeugen und Liegenschaften in
Holzgeschäften

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580763

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580763
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


708- fdwmj. $>ant>tt). =3eitung („SOieifterblatl") 'JÎC. 4».

Wrcilwiigcii auf «Minen, IBerttjettgen

unb Siegcnfdjafteu in ^otjgeftfiöftcn.

äRafSlnen ftnb bet Abnutzung unterworfen unb baS

befanntltS umfomehr, je ftärfer fie beanfprudjt unb je
weniger gut fie bebient unb unterhalten werben, infolge
beffen oetfteren fie an SBert, weShalb btefer non Seit
ju 3eW herabgeminbert werben muß. AuS werben SRa»

fdjlnen unb jwar fpejtefl jpolsbearbeitungSmafSinen immer
noch oon Berbefferungen unb Beufonftruftionen überholt
unb ba oielfaS etne gtunbfähttS« Abneigung gegen ben
Anfauf oon gebrausten ÜRafStnen befteht, fo ift auS
auS biefen ©rünben auf eine £eranfetjung beS AnfSaf»
fungSroerteS als BermögenSwert BebaSt s« nehmen.

AüeS bleS ift fdjon längft befannt, aber immer wieber
taucht bie grage auf, in welchem SRaße unb in weldjer
Söeife bte Abreibungen oorgenommen werben foUen.

®leS ift fehr wichtig, benn bte AbfSretbungen finb
Seile ber BetrtebSunfoften, bie etngefteKt werben müffen,
ob baS ©efSäft mit ©ewinn ober Berluft gearbeitet
hat. @S finb ©efSäftSunfoften fo gut wte bte 3lofe
für baS eigene Kapital, wte bte Arbeitslöhne tc.

®ie Abnutzung unb ©ntwertung ift nun niSt bei
allen SRafStnentgpen bie gleiSe, ein Automobil nutjt
ftS mehr ab unb ift mehr ber SRobe unb ber Übexflüge=

lung oon Beufonftruftionen unterworfen, als j. 95. eine
heutige moberne ®ampfmafSlne eS ift. AuS finb bte

Berhältniffe faft in jeber BranSe wteber anbete. 3n
einigen Branchen hat ftS burS etne langjährige @xfah=

rung in ben AbfSreibungen eine gewiffe Borm h«tauS»
gebilbet, waS beShalb oon SfBert ift, weil eben baburd)
alle Betriebe btefe Art Unïoften gleich bereSnen, waS
wieberum ju einer ©leiSmäßigfett In ber ffalftrtcrfioit
überhaupt beiträgt, Bun wäre bas gerabe in unjerer
BranSe fehr nötig, benn tn feiner anbern BranSe wirb
fo oielfaS überhaupt nidjt ober ganj oerfcijjteben gereSnet.
AuS biefem ©tunbe ift auch für unS bie grage wichtig
unb wenn burch meine Orientierung etwas mehr ©letS=
helt erjielt wirb, fo hat fie ihren ijmecf erfüllt.

BaS meinen langjährigen ©rfahrungen glaube iS
fagen ju fönnen, baß jebe |)olsbearbeitungSmafSrite im
SRittel 20 Qahte einen richtigen Betrieb bei guter 2ßar»
tung auShält. ®emnaS wäre alfo mit einer AbfStel»
burig oon 5% su rechnen. Bun muß aber auS bereits
eingangs erwähnten ©rünben eine oorsettige AuSrangie»
rung unb eine Siguibation tn Betracht gesogen werben,
auch oerliert jebe SRafd^tne befanntltS ohne Betrieb fo»

fort naS beren ^nftaüation beträchtlich an BBert. AuS
biefen ©rünben barf nicht nur mit ber Ansaht ber mut--

möglichen ©ebrauS^jahre gereSnet werben, fonbetn eS

ift für btefen gaftor noch «tn ©jtraprosentfat} einsufe^en.
3S halte baher 8 "/« für genügenb unb normal, womit
eine oöüige SBertherabmlnberung als BermögenSobjeft
innerhalb 12—13 fahren erjtelt wirb. Bun beftehen
in ber ißrojis in Besug auf bie Bornahme ber Abfc£)rei=
bung unb beren BetbuSung swei SRetßoben. ®te etne
fSreibt immer oom AnfchaffungSmert ab, bie anbere com
Buchwert. Bei letjterer hat man alfo bte AbfSretbung
ohne ©nbe, fofern man nicht nach S'rla 10 fahren ben
gansen Beft auf einmal abfSreibt, wogegen man bei
erfter SRethobe tn beftimmt 1272 Qahren fertig ift. Über
bie äweefmäßigfett ^r etnten ober anbern Btethobe wirb
noch geftritten. 3S g«be für bas fpolsgefSäft ber erfteren
ben Borsug, auS bem einfaSen ©runbe, weil bamit mit
einer jährlich gleichmäßigen Quote geregnet werben fann,
waS auS wieber sum gletSmäßigen ©efSäftSerträgniffe
beiträgt. Bet ber sweiten ÜRethobe werben bte Quoten
jährlich Heiner unb babei fommt man bann unwiüfürliS

in BerfuSung mit biefem Jaftor su rennen unb baburch
bie fßreife hetabsufet}en.

AuS auS biefem ©runbe halte iS ©jtraabfSrei»
bungen an SRafSlnen niSt immer für gut, fonbetn
würbe eher eine Beferoefteüung tn irgenb einer fjotm
empfehlen.

SGBiStig ift fobann, baß bte AnfSaffungSwerte riStig,
b. h- nidjt su hoS eingefetjt werben. §at etne ÜRafSine
gr. 5000 gefofiet, fo barf fte niSt höher eingeteilt
werben, auch wenn ber Bachbar für bie ©leiS« ffr. 5500
besahlt hat. ®te Soften für SRontage unb bie Biemen
bfirfen htasugereSnet werben, bagegen müffen alle fpätern
©rfahrtemen, Beparaturen unb UnterhaltungSîoften ftreng
unter bem BetrlebSfoftenfonto gebuSt werben.

SBirb einmal eine SRafSine oerfauft, fo ift cor allem
naSsufehen» wie otel biefe noS als BermögenSobjeft
bewertet ift. ©rhält man bafür niSt mehr fo otel, fo

ift bie ®ifferens als Berluftpoften im ©erotnn» unb Ber»
luftfonto absufSretben, fobaß ber SRafSinenEonto richtig
auSgegliSen ift. ©in aüfäHiger SRehretlöS fann man
als ©jtraabfSreibung auf irgenb einer ftarf beanfpruSten
BtafStne abfSreiben ober unter Beferoefonto oetbuSen.
Als ©ewinn unter ©ewinn» unb Berluft» ober Kapital»
fonto würbe iS btefen SRehrerlöS nie oerbuS«n.

SSBetfseuge foüten nie als große BermögenSmexte in
ber BuShaltung ßgurtexen BJenn eS baS ©efSäft er=

laubt, fo foüten fie auf 1 ffr. abgefSrieben werben,
benn oon Bebeutung ftnb fie im jpolsgefSafte ja nicht.
AtteS neu sugefaufte 2Berfs«ug foKte unter Betriebs»
unfoften oexbuSt werben fönnen.

An ©ebäuliSfeiten im ^ofsgefSäfte, fofern eS nicht
SGßohnhäufer finb, foüten naS meinem ®afürhalten un»

bebtngt 4% oom ©xfteüungSwert jährliS abgefStieben
werben, benn biefe ftnb ja feiten noS für eine anbere
BranSe tauglich unb für etn leexftehenbeS ©ägerei»
gebäube wirb ßSet nie otel gelöft werben, fobalb bie

©ägerei niSt mehr betrieben werben fann.
An Areal ift in ber Begel niStS absufSteiben, benn

ber SCßert beS SanbeS ift ja eher im ©teigen, als im
gaüen begriffen. $at aber jemanb s« teuer gefauft ober

hat er, um su arronbieren, teuer sufaufen müffen, fo iß
eine AbfSxeibung nötig. 3S würbe bemnaS als Borm
empfehlen auf SRafSinen» AnfSaffungSwert 8%
ober auf bem Buchwert 107o, bei ©ebäuliSfeit««
auf bem ©rftellungSwert 4®/<> ober oom BuSwert
5»/o.

Uerscbiedeies.

©tunbbnSoetfahrcn in nnoetmeffenen ©emetnöen.
^n ©rgänsung feiner BorfSriften über bie Katafteroer»
meffungen im Aargau fSlägt ber BegierungSrat bem

©roßen Bat oor, eS feien ber $uftisbireftion folgenbe

SBeifungen s« erteilen: 1. Bet ben unoermeffenen
©emetnben ift tn folgenber SBeife oorsugeßen : ®ie Bfanb»

reSte finb tn aüen ©emetnben fofort su fontroüieren.
®agegen fann bie Bereinigung ber ®tenftbarfeiten tn

benjenigen ©emeinben oerfSoben werben, welSe tu Ber»

meffung begriffen ftnb. aüen übrigen ©emeinben

finb auS bte ®ienftbarfetten su bereinigen. BaS
folgtet Auflage ber bereinigten ©xunbftficfblätter einer

nicht oexmeffenen ©emeinbe ift baS ^nterimregifter ju
oerooüftänbigen. ®ie bis su btefem 3«Üuunfte niSt et"'

getragenen ©runbftücfblätter finb bem Begifier ebenfalls

etnsuoexleiben. SCBenn baS ^nterimregifter auf btefe ©elfe

ergänst ift, fann oon ber SSetterführung ber ©runbßücf»
blätter abgefeßen werben. 2. ®ie Auflage beS eibgen.

©runbbuSeâ ift feinerseit nur für bie oermeffenen
meinben burSsufüßren.
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AWmbmge« ms MMmc«, WerlWUeii
md LiegeMlisteii i» HilzMiiste«.

Maschinen sind der Abnutzung unterworfen und das
bekanntlich umsomehr, je stärker sie beansprucht und je
weniger gut sie bedient und unterhalten werden. Infolge
dessen verlieren sie an Wert, weshalb dieser von Zeit
zu Zeit herabgemindert werden muß. Auch werden Ma-
schtnen und zwar speziell Holzbearbeitungsmaschinen immer
noch von Verbesserungen und Neukonstruktionen überholt
und da vielfach eine grundsätzliche Abneigung gegen den
Ankauf von gebrauchten Maschinen besteht, so ist auch
aus diesen Gründen auf eine Heransetzung des Anschaf-
fungswertes als Vermögenswert Bedacht zu nehmen.

Alles dies ist schon längst bekannt, aber immer wieder
taucht die Frage auf, in welchem Maße und in welcher
Weise die Abschreibungen vorgenommen werden sollen.

Dies ist sehr wichtig, denn die Abschreibungen sind
Teile der Betriebsunkosten, die eingestellt werden müssen,
ob das Geschäft mit Gewinn oder Verlust gearbeitet
hat. Es sind Geschäftsunkosten so gut wie die Zinse
für das eigene Kapital, wie die Arbeitslöhne rc.

Die Abnutzung und Entwertung ist nun nicht bei
allen Maschtnentypen die gleiche, ein Automobil nutzt
sich mehr ab und ist mehr der Mode und der überflüge-
lung von Neukonstruktionen unterworfen, als z. B. eine
heutige moderne Dampfmaschine es ist. Auch sind die

Verhältnisse fast in jeder Branche wieder andere. In
einigen Branchen hat sich durch eine langjährige Ersah-
rung in den Abschreibungen eine gewisse Norm heraus-
gebildet, was deshalb von Wert ist, weil eben dadurch
alle Betriebe diese Art Unkosten gleich berechnen, was
wiederum zu einer Gleichmäßigkeit in der Kalkulation
überhaupt beiträgt. Nun wäre das gerade in unserer
Branche sehr nötig, denn in keiner andern Branche wird
so vielfach überhaupt nicht oder ganz verschieden gerechnet.
Aus diesem Grunde ist auch für uns die Frage wichtig
und wenn durch meine Orientierung etwas mehr Gleich-
hett erzielt wird, so hat sie ihren Zweck erfüllt.

Nach meinen langjährigen Erfahrungen glaube ich
sagen zu können, daß jede Holzbearbeitungsmaschine im
Mittel 20 Jahre einen richtigen Betrieb bei guter War-
tung aushält. Demnach wäre also mit einer Abschrei-
bung von 5°/o zurechnen. Nun muß aber aus bereits
eingangs erwähnten Gründen eine vorzeitige Ausrangie-
rung und eine Liquidation in Betracht gezogen werden,
auch verliert jede Maschine bekanntlich ohne Betrieb so-

fort nach deren Installation beträchtlich an Wert. Aus
diesen Gründen darf nicht nur mit der Anzahl der mut-
maßlichen Gebrauchsjahre gerechnet werden, sondern es

ist für diesen Faktor noch ein Extraprozentsatz einzusetzen.
Ich halte daher 8"/« für genügend und normal, womit
eine völlige Wertherabminderung als Vermögensobjekt
innerhalb 12—13 Jahren erzielt wird. Nun bestehen
in der Praxis in Bezug auf die Vornahme der Abschrei-
bung und deren Verbuchung zwei Methoden. Die eine
schreibt immer vom Anschaffungswert ab, die andere oom
Buchwert. Bei letzterer hat man also die Abschreibung
ohne Ende, sosern man nicht nach zirka 10 Jahren den
ganzen Rest auf einmal abschreibt, wogegen man bei
erster Methode tn bestimmt 12'/» Jahren fertig ist. Über
die Zweckmäßigkeit der einten oder andern Methode wird
noch gestritten. Ich gebe für das Holzgeschäft der ersteren
den Vorzug, aus dem einfachen Grunde, weil damit mit
einer jährlich gleichmäßigen Quote gerechnet werden kann,
was auch wieder zum gleichmäßigen Geschäftserträgniffe
beiträgt. Bet der zweiten Methode werden die Quoten
jährlich kleiner und dabei kommt man dann unwillkürlich

in Versuchung mit diesem Faktor zu rechnen und dadurch
die Preise herabzusetzen.

Auch aus diesem Grunde halte ich Extraabschrei-
bungen an Maschinen nicht immer für gut, sondern
würde eher eine Reseroestellung in irgend einer Form
empfehlen.

Wichtig ist sodann, daß die Anschaffungswerte richtig,
d. h. nicht zu hoch eingesetzt werden. Hat eine Maschine
Fr. 5000 gekostet, so darf sie nicht höher eingestellt
werden, auch wenn der Nachbar für die Gleiche Fr. 5500
bezahlt hat. Die Kosten für Montage und die Riemen
dürfen hinzugerechnet werden, dagegen müssen alle spätern
Ersatzrtemen, Reparaturen und Unterhaltungskosten streng
unter dem Betriebskostenkonto gebucht werden.

Wird einmal eine Maschine verkauft, so ist vor allem
nachzusehen, wie viel diese noch als Vermögensobjekt
bewertet ist. Erhält man dafür nicht mehr so viel, so

ist die Differenz als Verlustposten im Gewinn- und Ver-
lustkonto abzuschreiben, sodaß der Maschinenkonto richtig
ausgeglichen ist. Ein allfälliger Mehrerlös kann man
als Extraabschreibung auf irgend einer stark beanspruchten
Maschine abschreiben oder unter Reservekonto verbuchen.
Als Gewinn unter Gewinn- und Verlust- oder Kapital-
konto würde ich diesen Mehrerlös nie verbuchen.

Werkzeuge sollten nie als große Vermögenswerte in
der Buchhaltung figurieren Wenn es das Geschäft er-
laubt, so sollten sie auf 1 Fr. abgeschrieben werden,
denn von Bedeutung sind sie im Holzgeschäfte ja nicht.
Alles neu zugekaufte Werkzeug sollte unter Betriebs-
Unkosten verbucht werden können.

An Gebäulichkeiten im Holzgeschäfte, sofern es nicht
Wohnhäuser sind, sollten nach meinem Dafürhalten un-
bedingt 4°/o vom Erstellungswert jährlich abgeschrieben
werden, denn diese sind ja selten noch für eine andere
Branche tauglich und für ein leerstehendes Sägerei-
gebäude wird sicher nie viel gelöst werden, sobald die

Sägeret nicht mehr betrieben werden kann.
An Areal ist in der Regel nichts abzuschreiben, denn

der Wert des Landes ist ja eher im Steigen, als im
Fallen begriffen. Hat aber jemand zu teuer gekauft oder

hat er, um zu arrondieren, teuer zukaufen müssen, so ist
eine Abschreibung nötig. Ich würde demnach als Norm
empfehlen auf Maschinen-Anschaffungswert 8°/»
oder auf dem Buchwert 10"/», bei Gebäulichkeiten
auf dem Erstellungswert 4"/» oder vom Buchwert
5°/-..

ilenchleOene».

Grundbuchversahren in nnvermessenen Gemeinden.

In Ergänzung seiner Vorschriften über die Katasterver-
Messungen im Aargau schlägt der Regierungsrat dem

Großen Rat vor, es seien der Justizdirektion folgende

Weisungen zu erteilen: 1. Bet den unoermesienen
Gemeinden ist in folgender Weise vorzugehen: Die Pfand-
rechte sind tn allen Gemeinden sofort zu kontrollieren.
Dagegen kann die Bereinigung der Dienstbarkeiten tn

denjenigen Gemeinden verschoben werden, welche in Ver-

Messung begriffen sind. In allen übrigen Gemeinden

sind auch die Dienstbarkeiten zu bereinigen. Nach er-

folgter Auflage der bereinigten Grundstückblätter einer

nicht vermessenen Gemeinde ist das Jnterimregister zu

vervollständigen. Die bis zu diesem Zeitpunkte nicht ein-

getragenen Grundstückblätter sind dem Register ebenfalls

einzuverleiben. Wenn das Jnterimregister auf diese Weise

ergänzt ist, kann von der Weiterführung der Grundstück-

blätter abgesehen werden. 2, Die Auflage des eidgen.

Grundbuches ist seinerzeit nur für die vermessenen Ge-

meinden durchzuführen.


	Abschreibungen auf Maschinen, Werkzeugen und Liegenschaften in Holzgeschäften

